
§ 14 Verbot des Dopings 

 

(1) Für den OSV, deren Mitglieder, Funktionäre und Mitarbeiter gelten die Anti-
Doping-Bestimmungen der Federation Internationale de Natation (FINA) und die 
Anti-Doping Bestimmungen des Anti-Doping Bundesgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 
30/2007 in der jeweils geltenden Fassung.  

a) Insbesondere sind die Bestimmungen des § 18 Anti-Doping-Bundesgesetz 
2007 für das Handeln der Organe, Funktionäre und Mitarbeiter des OSV 
verbindlich. 

b) Über Verstöße gegen Antidopingregelungen entscheidet im Auftrag des 
OSV die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung gemäß § 4 Anti-Doping-
Bundesgesetz 2007, wobei die Regelungen gemäß § 15 leg.cit. zur 
Anwendung kommen. 

c) Die Entscheidung der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung können 
bei der Unabhängigen Schiedskommission (§ 16 Anti-Doping-
Bundesgesetz 2007) angefochten werden, wobei die Regelungen gemäß § 
17 bel.cit. zur Anwendung kommen. 

 
(2) Die Landesverbände sind verpflichtet, die Anti-Dopingregelungen des OSV in 

ihre Statuten (Satzungen) zu übernehmen. 
 

(3) Die Landesverbände haben überdies die ihnen angeschlossenen Vereine zu 
verpflichten, dass sie 

1. die Anti-Dopingregelungen des OSV in ihre Statuten aufnehmen; 
2. ihre Mitglieder und Mitarbeiter verpflichten, 

a) die sich aus den Anti-Dopingregelungen des OSV ergebenen Pflichten 
einzuhalten; 

b) die Befugnisse zur Anordnung und Durchführung der Dopingkontrollen 
gemäß §§9 bis 14 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 anzuerkennen; 

c) Disziplinarregulativ gemäß § 15 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 bei 
Dopingvergehen anzuerkennen; 

d) die Unabhängige Schiedskommission (§ 16 Anti-Doping-Bundesgesetz 
2007) sowie deren Anrufungsrecht und Entscheidungbefugnisse 
anzuerkennen; 

3.  die Mitglieder ausschließen, die die Verpflichtung gemäß Z 2 nicht 
eingehen und die Verpflichtungserklärung gemäß § 19 Anti-Doping-
Bundesgesetz 2007 nicht abgeben. 

 


